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Betr.: ANHANG der Empfehlung für einen Beschluss des Rates zur 
Genehmigung der Aufnahme von Verhandlungen über die Änderung 
des Protokolls über die Personenbeförderung im 
grenzüberschreitenden Linienverkehr und in Sonderformen des 
grenzüberschreitenden Linienverkehrs mit Kraftomnibussen zum 
Übereinkommen über die Personenbeförderung im 
grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr mit Omnibussen 
(Interbus-Übereinkommen) und des Protokolls zur Änderung des 
Übereinkommens über die Personenbeförderung im 
grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr mit Omnibussen 
(Interbus-Übereinkommen), durch das dem Königreich Marokko der 
Beitritt ermöglicht wird 
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EUROPÄISCHE 
KOMMISSION  

Brüssel, den 29.11.2019  
COM(2019) 622 final 

ANNEX 

 

ANHANG 

der 

Empfehlung für einen Beschluss des Rates 

zur Genehmigung der Aufnahme von Verhandlungen über die Änderung des Protokolls 
über die Personenbeförderung im grenzüberschreitenden Linienverkehr und in 

Sonderformen des grenzüberschreitenden Linienverkehrs mit Kraftomnibussen zum 
Übereinkommen über die Personenbeförderung im grenzüberschreitenden 

Gelegenheitsverkehr mit Omnibussen (Interbus-Übereinkommen) und des Protokolls 
zur Änderung des Übereinkommens über die Personenbeförderung im 

grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr mit Omnibussen (Interbus-
Übereinkommen), durch das dem Königreich Marokko der Beitritt ermöglicht wird   
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DE 1  DE 

ANHANG  

Richtlinien für die Verhandlungen über die Änderung des Protokolls über die 
Personenbeförderung im grenzüberschreitenden Linienverkehr und in Sonderformen 

des grenzüberschreitenden Linienverkehrs mit Kraftomnibussen zum Übereinkommen 
über die Personenbeförderung im grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr mit 

Omnibussen (Interbus-Übereinkommen) und des Protokolls zur Änderung des 
Übereinkommens über die Personenbeförderung im grenzüberschreitenden 

Gelegenheitsverkehr mit Omnibussen (Interbus-Übereinkommen), durch das dem 
Königreich Marokko der Beitritt ermöglicht wird 

 

1. Die derzeit in Artikel 20 Absatz 1 bzw. Artikel 2 festgelegte Frist (16. April 2019) für 
die Unterzeichnung des Protokolls über die Personenbeförderung im 
grenzüberschreitenden Linienverkehr und in Sonderformen des grenzüberschreitenden 
Linienverkehrs mit Kraftomnibussen zum Übereinkommen über die 
Personenbeförderung im grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr mit Omnibussen 
(Interbus-Übereinkommen) und des Protokolls zur Änderung des Übereinkommens 
über die Personenbeförderung im grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr mit 
Omnibussen (Interbus-Übereinkommen, durch das dem Königreich Marokko der 
Beitritt ermöglicht wird, sollte gestrichen werden.  

 

2. Die Bezugnahmen auf die „ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien“ in beiden 
Protokollen sollten durch „Republik Nordmazedonien“ ersetzt werden. 

 

3. Das Protokoll zur Änderung des Übereinkommens über die Personenbeförderung im 
grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr mit Omnibussen (Interbus-
Übereinkommen), durch das dem Königreich Marokko der Beitritt ermöglicht wird, 
sollte erst in Kraft treten, nachdem alle derzeitigen Vertragsparteien des Interbus-
Übereinkommens dieses Protokoll geschlossen haben.   

 

4. Der Verhandlungsführer sollte die Form einer internationalen Übereinkunft finden, die 
für die Genehmigung der Änderungen am besten geeignet ist. Die bereits 
vorgenommenen Unterzeichnungen sollten unberührt bleiben. 
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